
jeweiligen Rentenbemessungsgrund-
lage gezahlt wird. Die Formblätter 
für den Befreiungsantrag der Deut-
schen Rentenversicherung Bund 
erhalten Sie von der Verwaltung der 
Sächsischen Ärzteversorgung. Diese 
übernimmt auch die Weiterleitung 
an die Deutsche Rentenversicherung 
Bund. Entscheidend für das Befrei-
ungsdatum ist der Posteingangs-
stempel der Sächsischen Ärzteversor-
gung.

Sobald die Deutsche Rentenversiche-
rung Ihnen den Bescheid über die 
Befreiung zugesandt hat, legen Sie 
diesen im Original umgehend Ihrem 
Arbeitgeber vor. Nach erfolgter 
Befreiung von der gesetzlichen Ren-
tenversicherung entrichten Sie an die 
Sächsische Ärzteversorgung den glei-
chen Beitrag, den Sie ohne diese 
Befreiung an die Deutsche Renten-

versicherung zu zahlen hätten. Die-
ser Pflichtbeitrag ist gemäß § 23  
Abs. 3 SSÄV jeweils zum Ende des 
Kalendermonats fällig. Tritt der Ver-
sorgungsfall ein, besteht unabhän-
gig von der Dauer der Mitgliedschaft 
sofortiger Versicherungsschutz (ohne 
Wartezeit). Jedoch muss mindestens 
ein Monatsbeitrag gezahlt worden 
sein. Klären Sie mit Ihrem Arbeitge-
ber, ob der Arbeitnehmeranteil ein-
behalten wird und zusammen mit 
dem Arbeitgeberzuschuss direkt an 
die Sächsische Ärzteversorgung 
überwiesen wird bzw. ob der Arbeit-
geberanteil (Zuschuss zur Rentenver-
sicherung) zusammen mit dem 
Gehalt an Sie ausgezahlt wird. In die-
sem Fall ist der Beitrag (Arbeitgeber-
zuschuss verdoppelt um den Arbeit-
nehmeranteil) monatlich von Ihnen 
direkt an die Sächsische Ärzteversor-
gung zu zahlen. Nutzen Sie hierzu 

auch die Möglichkeit der Teilnahme 
am SEPA-Lastschriftverfahren. Hat Ihr 
Arbeitgeber für Sie bereits Pflichtbei-
träge an die gesetzliche Rentenversi-
cherung entrichtet, die Zeiten der 
jetzt vorliegenden Befreiung betref-
fen, beantragen Sie außerdem um -
gehend in Abstimmung mit Ihrem 
Arbeitgeber die Erstattung bei der 
Einzugsstelle (Krankenkasse). Die 
erstatteten Beiträge (Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmeranteil) sind unver-
züglich an die Sächsische Ärztever-
sorgung weiterzuleiten.
In unseren Ausführungen beziehen 
wir uns auf Informationen der Inter-
netseite der Sächsischen Ärzteversor-
gung (www.saev.de) und unserer 
Mitgliederinformation Nr. 6 aus dem 
Jahr 2013. 

Dipl.-Ing.oec. Angela Thalheim
Geschäftsführerin

Berufspolitik
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MB-Monitor 2014
Junge Ärzte wollen nach ihrer Fach-
arztprüfung mehrheitlich im Kran-
kenhaus bleiben, allerdings sind Ärz-
tinnen eher geneigt, im ambulanten 
Bereich tätig zu werden. Dies ist 
eines der zentralen Ergebnisse der 
jüngsten repräsentativen Mitglieder-
befragung des Marburger Bundes 
(MB-Monitor 2014), in der junge 
Ärzte Auskunft über ihre Weiterbil-
dung zum Facharzt und ihre berufli-
chen Präferenzen gegeben haben. 
Insgesamt erklärt mehr als die Hälfte 
aller Befragten (52 %), dass sie nach 
ihrer Facharztprüfung im stationären 
Bereich (ohne Reha) arbeiten möch-
ten. Unter den männlichen Befrag-
ten wollen sogar 59 % ihre berufli-
che Karriere im Krankenhaus fortset-
zen, bei den Ärztinnen sind es 46 %. 
Gleichwohl sieht ein großer Anteil 
unter den jungen Ärztinnen (39 %) 
den ambulanten Versorgungs bereich 
als zukünftige Wirkungsstätte, unter 
den männlichen Befragten können 
sich nur 27 % vorstellen, nach Ab -
schluss der Facharzt-Weiterbildung 
in ambulante Einrichtungen zu 
gehen.
Der Wunsch vieler Ärztinnen, in einer 
Praxis oder einem Medizinischen Ver-

sorgungszentrum zu arbeiten, findet 
auch seine Entsprechung in der 
jüngs ten Ärztestatistik der Bundes-
ärztekammer und der Sächsischen 
Landesärztekammer. Danach geht der 
seit Jahren zu beobachtende Trend 
zur Anstellung in ambulanten Ein-
richtungen maßgeblich auf Frauen 
zurück. 

Befristete Verträge
Laut MB-Monitor 2014 hat die große 
Mehrheit der jungen Ärzte (82 %) 
einen zeitlich befristeten Arbeitsver-
trag. In den meisten Fällen (53 %) 
läuft die Befristung bis zur Facharzt-
prüfung, bei 47 % endet sie aber 
bereits davor. Unzufrieden ist die 
Mehrheit der Jungmediziner mit der 
Struktur und der Vermittlung der 
Facharzt-Weiterbildung. Fast zwei 
Drittel der Befragten verneinen die 
Frage, ob ihrer Einschätzung nach 
die geforderten Weiterbildungsin-
halte während der alltäglichen klini-
schen Arbeit ausreichend vermittelt 
werden (51 %: „nein, eher nicht“, 
12 %: „nein, gar nicht“). Von weit 
mehr als der Hälfte der Ärzte (58 %) 
wird erwartet, dass sie vorgeschrie-
bene Weiterbildungsinhalte außer-
halb der regulären Arbeitszeit absol-
vieren. Die hohe Arbeitsbelastung 

und enge Taktung im Klinikbetrieb 
lässt zu wenig Raum für die Weiter-
bildung im normalen Tagesablauf.
Nur 15 % der Befragten geben an, 
dass ihnen ein strukturierter Weiter-
bildungsplan ausgehändigt wurde.
Auch in der Interaktion zwischen den 
jungen Ärzten und ihren ärztlichen 
Weiterbildern gibt es Mängel: Nur  
9 % erhalten mehrmals im Jahr ein 
Feedback in ihrem Fachgebiet durch 
den Weiterbilder, 44 % einmal im 
Jahr und 47 % überhaupt kein regel-
mäßiges Feedback. Exakt 50 % der 
im MB-Monitor 2014 befragten 
angestellten Ärzte halten ihren Wei-
terbilder aber „für didaktisch kom-
petent“, die andere Hälfte antwor-
tete mit „Nein“.

An der Online-Befragung des Insti-
tuts für Qualitätsmessung und Evalu-
ation (IQME), Landau, im Auftrag 
des Marburger Bundes beteiligten 
sich vom 20. Januar bis 24. Februar 
2014 insgesamt 1.118 angestellte 
Ärzte, die sich noch in ihrer Weiter-
bildung zum Facharzt befinden  
(88 %) oder im Jahr 2013 ihre Fach-
arztprüfung bestanden haben (12 %).
 

Knut Köhler M.A.
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit




